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I. Beschlüsse zur Änderung des Statuts der CDU

Beschluss B 1

In § 4 (Mitgliedschaftsvoraussetzungen) wird Absatz 4 wie folgt neu gefasst:

„(4) Die Mitgliedschaft in einer anderen Partei innerhalb des Tätigkeitsgebietes der CDU oder in 

einer anderen politischen, mit der CDU konkurrierenden Gruppierung oder deren parlamentari-

schen Vertretung schließt die Mitgliedschaft und die Mitarbeit in der CDU aus.“

Beschluss B 26

In § 5 (Aufnahmeverfahren) wird Absatz 1 wie folgt neu gefasst:

„(1) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf Antrag des Bewerbers. Der Aufnahmeantrag muss

schriftlich, in Textform oder auf elektronischem Wege (E-Mail) gestellt werden. Über die Auf-

nahme entscheidet der zuständige Kreisvorstand innerhalb von acht Wochen nach bestätigtem

Eingang des Aufnahmeantrags. Der zuständige örtliche Verband wird innerhalb dieses Zeit-

raums angehört. Ist dem Kreisvorstand im Einzelfall aus wichtigem Grund keine Entscheidung

innerhalb der vorgenannten Frist möglich, verlängert sich diese um weitere vier Wochen. Hier-

über ist der Bewerber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Eine erneute Fristverlänge-

rung ist unzulässig. Trifft der Kreisvorstand innerhalb von zwölf Wochen keine ablehnende Ent-

scheidung, gilt der Antrag als angenommen.“

Beschluss B 9

In § 9 (Austritt) wird Absatz 2 wie folgt neu gefasst:

„(2) Als Erklärung des Austritts aus der Partei ist zu behandeln, wenn ein Mitglied mit seinen

persönlichen Mitgliedsbeiträgen oder mit etwaigen Sonderbeiträgen länger als 6 Monate im

Zahlungsverzug ist, innerhalb dieser Zeit schriftlich gemahnt wurde und anschließend auf eine

zweite als Einschreibebrief erfolgte Mahnung trotz Setzung einer Zahlungsfrist von einem Mo-

nat und trotz schriftlichen Hinweises auf die Folgen der Zahlungsverweigerung die rückständi-

gen Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt. Der Kreisvorstand stellt die Beendigung der Mitgliedschaft

fest und hat dies dem ausgeschiedenen Mitglied schriftlich mitzuteilen.“

Beschluss B 13

§ 12 (Parteischädigendes Verhalten) wird wie folgt neu gefasst:

„Parteischädigend verhält sich insbesondere, wer
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1. zugleich einer anderen politischen Partei innerhalb des Tätigkeitsgebietes der CDU oder

einer anderen politischen, mit der CDU konkurrierenden Gruppierung oder deren parla-

mentarischen Vertretung angehört;

2. als Mitglied der CDU gegen einen auf einer Mitgliederversammlung oder Vertreterver-

sammlung der CDU nominierten Kandidaten bei der Wahl als Bewerber auftritt;

3. als Kandidat der CDU in eine Vertretungskörperschaft gewählt ist und der CDU-Fraktion

nicht beitritt oder aus ihr ausscheidet;

4. in Versammlungen politischer Gegner, in deren Rundfunksendungen, Fernsehsendungen

oder Presseorganen gegen die erklärte Politik der Union Stellung nimmt;

5. vertrauliche Parteivorgänge veröffentlicht oder an politische Gegner verrät;

6. Vermögen, das der Partei gehört oder zur Verfügung steht, veruntreut.“

Beschluss B 15

In § 33 (Zusammensetzung des Bundesvorstandes) wird Absatz 1 wie folgt neu gefasst:

„(1) Der Bundesvorstand setzt sich zusammen aus:

1. den Ehrenvorsitzenden, dem Vorsitzenden, dem Generalsekretär, den vier Stellvertreten-

den Vorsitzenden, dem Bundesschatzmeister, sieben weiteren Mitgliedern des Präsidiums

sowie den weiteren 26 gewählten Mitgliedern des Bundesvorstandes,

2. dem Bundeskanzler, dem Präsidenten oder Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages,

dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages sowie dem Präsiden-

ten des Europäischen Parlamentes und dem Vorsitzenden der EVP-ED-Fraktion des Europäi-

schen Parlamentes, soweit sie der CDU angehören,

3. den Vorsitzenden der Landesverbände, soweit nicht dem Bundesvorstand bereits Mitglie-

der aus dem jeweiligen Bundesland nach Ziffern 1 oder 2 angehören.“

Beschluss B 16

In § 40 (Beschlussfähigkeit) wird Absatz 1 wie folgt neu gefasst:

„(1) Die Organe der Partei sind beschlussfähig, wenn sie mindestens eine Woche (satzungsge-

mäß) vorher mit Angabe der Tagesordnung einberufen worden sind und wenn mehr als die Hälf-

te der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Der Versand einer Einladung auf elektroni-

schem Wege (E-Mail) steht dem Postweg gleich, sofern das stimmberechtigte Mitglied vorher

schriftlich darin eingewilligt hat. Für die Mitgliedervollversammlungen gelten die entsprechen-

den Bestimmungen der Landesverbände.“
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II. Beschlüsse zur Änderung der Finanz- und Beitragsordnung (FBO)

Beschluss B 17

In § 8 (Behandlung von Sach-, Werk- und Dienstleistungen) werden die Absätze 2 und 3 wie

folgt neu gefasst:

„(2) Aus der Spendenbescheinigung müssen der Wert und die genaue Bezeichnung der Sach-

spende im Sinne des § 10b Abs. 3 EStG ersichtlich sein (H 10b.1 „Sachspenden“ EStH).

(3) Bei Sachspenden (Sachleistungen), die im Rahmen eines Geschäftsbetriebes aus dem Be-

triebsvermögen gespendet werden, ist der so genannte Teilwert = Entnahmewert (§ 6 Abs. 1 Nr.

4 S. 1 EStG) als Wert anzusetzen (§ 10b Abs. 3 S. 2 EStG). Der Ansatz mit dem Buchwert gemäß

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 4 EStG ist nicht möglich. Dieser Teilwert ist vom Spendenempfänger beim

Spender zu erfragen und in die Spendenbescheinigung mit der Bemerkung „nach Angaben des 

Spenders“ einzusetzen. Aus den Aufzeichnungen der Partei muss sich die Grundlage für den 

vom Empfänger bestätigten Wert der Zuwendung ergeben.“

Beschluss B 18

§ 10 (Sonderbeiträge) wird wie folgt neu gefasst:

„Die Landesverbände regeln in eigener Verantwortung durch Satzung, ob und in welcher Höhe 

die Amts- und Mandatsträger der CDU weitere Beiträge leisten. Sie können dieses Recht durch

Satzungsbestimmung auf die Bezirks- und Kreisverbände übertragen, soweit es die Sonderbei-

träge der kommunalen Amts- und Mandatsträger der CDU betrifft.“

Beschluss B 21

In § 16 (Hausverein) wird Absatz 1 wie folgt neu gefasst:

„(1) Der treuhänderischen Verwaltung von Liegenschaften der CDU-Bundespartei sowie der

Vertretung von deren Interessen in Grundstücksangelegenheiten dient ein Hausverein, der im

Vereinsregister eingetragen ist. Er besteht aus den Mitgliedern des Präsidiums. Vorsitzender ist

der Bundesschatzmeister. Die Satzung bedarf der Genehmigung durch den Bundesvorstand.“
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Beschluss B 22

In § 21 (Finanzbeauftragter der Bundespartei) wird Absatz 1 wie folgt neu gefasst:

„(1) Der Finanzbeauftragte der Bundespartei ist als Leiter ihres Finanz- und Rechnungswesens

für die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Parteifinanzen verantwortlich. Diese Verantwortung

umfasst die Verbuchung, Bescheinigung und etwaige Veröffentlichung von Spenden, die Finanz-

und Haushaltssteuerung der Bundespartei sowie die Erstellung des gesetzlichen Rechenschafts-

berichts. Dazu kann er von allen nachgeordneten Gebietsverbänden, den Vereinigungen und

den Sonderorganisationen der Partei alle erforderlichen Auskünfte verlangen.“

Beschluss B 23

§ 27 (Rechnungslegung) Absatz 3 Satz 7 wird zu Absatz 4 und ein neuer Absatz 5 angefügt:

„(4) Der Bundesvorsitzende, der Generalsekretär, der Bundesschatzmeister, der Revisionsbeauf-

tragte und der Finanzbeauftragte sind einzeln oder gemeinsam berechtigt, jederzeit Einsicht in

Kassen, Konten und Buchführung der Bundespartei zu nehmen.“

„(5) Den Vorsitzenden und den für Finanzangelegenheiten zuständigen Vorstandsmitgliedern

der nachgeordneten Gebietsverbände der Partei steht zur Gewährleistung einer nach dem Par-

teiengesetz ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung das Recht nach Abs. 4 gegenüber den Ver-

einigungen und Sonderorganisationen derselben und nachgeordneten Gliederungsstufen zu.“

III. Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung der CDU (GO-CDU)

Beschluss B 24

In § 4 (Terminbekanntgabe, Form und Frist der Einberufung) wird Absatz 2 wie folgt neu ge-

fasst:

„(2) Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Angabe von Zeitpunkt, Ort und vorläufiger Tages-

ordnung. § 40 Abs. 1 Satz 2 Statut der CDU findet entsprechende Anwendung.“




